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Gasversorgung – Konsequenzen einer möglichen 
Mangellage 
Berlin, 03.06.2022 
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Kurzprofil BBH
Becker Büttner Held gibt es seit 1991. Bei uns arbeiten 
Rechtsanwält*innen, Wirtschaftsprüfer*innen und 
Steuerberater*innen – sowie weitere Expert*innen in der 
BBH-Gruppe. Wir betreuen über 4.000 Mandanten und sind 
die führende Kanzlei für die Energie- und 
Infrastrukturwirtschaft.

BBH ist bekannt als „die“ Stadtwerke-Kanzlei. Wir sind aber 
auch viel mehr. In Deutschland und auch in Europa. Die 
dezentralen Versorger, die Industrie, Verkehrsunternehmen, 
Investoren sowie die Politik, z.B. die Europäische Kommission, 
die Bundesregierung, die Bundesländer und die öffentlichen 
Körperschaften, schätzen BBH.

4 rund 250 Berufsträger*innen

4Büros in Berlin, München, Köln, Hamburg,
Stuttgart, Erfurt und Brüssel
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Jens Panknin
Jens Panknin ist mit Fragestellungen zur Einsparung 
von Energiekosten bei energieintensiven Unternehmen 
(z.B. Besondere Ausgleichsregelung) beschäftigt. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung von 
Betreibern geschlossener Verteilernetze.

8 Geboren 1979 in Olpe
8 2001 bis 2007 Studium der Rechtswissenschaft in Marburg
8 2007 bis 2010 Referendariat im Bezirk des 

Oberlandesgerichtes Düsseldorf mit Stationen u.a. bei der 
Landesregulierungsbehörde Nordrhein-Westfalen und 
einer international tätigen Wirtschaftskanzlei im Bereich 
„Energy & Infrastructure“

8 Seit 2010 Rechtsanwalt bei BBH Köln

Rechtsanwalt · Partner
50678 Köln · KAP am Südkai, Agrippinawerft 26-30 · Tel +49 (0)221 650 25-105 · jens.panknin@bbh-online.de 

mailto:jens.panknin@bbh-online.de
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Agenda

1. Hintergrund und aktuelle Situation

2. Gasmangellage – Was passiert?

3. Geschützt oder ungeschützt – Was gilt für den Einzelhandel 
Lebensmittel?

4. Handlungsoptionen
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Keine Gaslieferungen aus Russland?

Quellen: www.statsita.com/www.handelsblatt.com
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Ausfall der deutsch-russischen 
Gaslieferanten

Quelle: www.handelsblatt.com
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Reaktionen der Bundesregierung Geplante 
Novelle EnSiG, GasSV, EkwbhG  

4 Einrichtung digitale Plattform für Erdgas durch MGV

§ Für Europäische Soli-Maßnahmen, aber nicht nur dafür

4 Enteignung, Erweiterung Treuhand-Möglichkeit KRITIS
(vgl. Gazprom Germania)

4 Kündigung Verträge (BKV, LRV, LV) aus wirtschaftlichen
Gründen nur mit Gen. BNetzA bei Drohen physischer Krise

4 Einschränkung Stilllegung von Gasspeichern

4 Pönalisierung von Gaskraftwerksbetreibern
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Agenda

1. Hintergrund und aktuelle Situation

2. Gasmangellage – Was passiert?

3. Geschützt oder ungeschützt – Was gilt für Lebensmittel?

4. Handlungsoptionen
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Rechtliche Grundlagen (1)

4 § 16 EnWG:
§ Stufe 1: „Sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems

in dem jeweiligen Netz gefährdet oder gestört ist, sind Betreiber von
Fernleitungsnetzen berechtigt und verpflichtet, die Gefährdung oder Störung
durch netzbezogene Maßnahmen und marktbezogene Maßnahmen, wie
insbesondere den Einsatz von Ausgleichsleistungen, vertragliche Regelungen
über eine Abschaltung und den Einsatz von Speichern, zu beseitigen.“

§ Stufe 2: „Lässt sich eine Gefährdung oder Störung durch Maßnahmen nach
Absatz 1 nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von
Fernleitungsnetzen (…) berechtigt und verpflichtet, sämtliche
Gaseinspeisungen, Gastransporte und Gasausspeisungen in ihren Netzen den
Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs der Netze
anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen.“

4 Die Vorgaben gelten gemäß § 16a EnWG auch für Gasverteilnetze.
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Rechtliche Grundlagen (2)

4 §53a EnWG:
Gasversorgungsunternehmen haben zu gewährleisten, dass (…)

§ die von ihnen direkt belieferten Haushaltskunden sowie weitere Letztverbraucher im
Erdgasverteilernetz, bei denen SLP anzuwenden sind, oder

§ Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, die Haushaltskunden zum Zwecke der
Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung benötigt
wird,

§ grundlegenden soziale Dienste,

§ Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an Kunden liefern und keinen Brennstoffwechsel
vornehmen können, und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung benötigt wird,

versorgt werden.
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„Rechtliche“ Grundlagen (3)
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Agenda

1. Hintergrund und aktuelle Situation

2. Gasmangellage – Was passiert?

3. Geschützt oder ungeschützt – Was gilt für Lebensmittel?

4. Handlungsoptionen
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Die Frage aller Fragen?!

Quelle: www.spiegel.de
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Stufe 1: Geschützte Kunden nach § 53 
a EnWG 
§ 53 a 
EnWG 

Kundengruppe Bemerkungen 

Nr. 1 Fall 1 Haushaltskunden Privatkunden für Privat-Bedarf 

Nr. 1 Fall 2 alle SLP-Kunden damit auch Gewerbekunden, darunter 
auch größere Gewerbekunden 

Nr. 1 Fall 3 Abnehmer, die 
Haushaltskunden mit 
Wärme beliefern 

Hier nur im Umfang, der für 
Wärmeversorgung von 
Haushaltskunden nötig ist 

Nr. 2 Grundlegende soziale 
Dienste (Art. 2 Nr. 4 
EU-VO 2017/1938)

Gesundheitsversorgung, soziale 
Versorgung, Notfall, Sicherheit, 
Bildung und öffentliche Verwaltung, 
das sind ggf. geschützte RLM-Kunden! 

Nr. 3 Fernwärme bei 
Belieferung von o. g. 
Kunden, wenn kein 
Brennstoffwechsel mgl. 

Hier nur im Umfang, der für 
Wärmeversorgung 
geschützter Kunden nötig ist 
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Stufe 1: Einzelhändler als geschützte Kunden? 
4 Variante 1 (Gewerbekunden nach § 53a Nr. 1 EnWG):

§ Voraussetzung: „Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, bei denen 
standardisierte Lastprofile anzuwenden sind.“

§ § 29 Abs. 1 GASNZV: „Netzbetreiber haben für die Abwicklung der
Gaslieferungen an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen
Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt und bis zu einer maximalen jährlichen
Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Methoden
(Standardlastprofile) anzuwenden.“

§ Aus der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 19/27453)

„Durch die empfohlene Änderung des Kreises der geschützten Kunden sind vor allem solche
Letztverbraucher zusätzlich von der Definition erfasst, die zwar keine Haushaltskunden
sind, deren Verbrauch jedoch (…) über standardisierte Lastprofile gemessen wird. Dies sind
im Wesentlichen die (…) und mittleren Unternehmen aus dem Sektor Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen (GHD-Sektor).“
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Stufe 1: Einzelhändler als geschützte 
Kunden
4 Grundlegende soziale Dienste - Aus der Gesetzesbegründung:

„Zum anderen erscheint es sinnvoll, über Haushaltskunden hinaus auch grundlegende soziale
Dienste bzw. Einrichtungen, wie auch in Artikel 2 Nummer 5b Erdgas-SoS-VO vorgesehen, als
geschützte Kunden zu definieren. Erfasst sind hiervon in erster Linie solche Einrichtungen, in
denen Menschen vorübergehend oder dauerhaft stationär behandelt werden oder leben, wie
beispielsweise Krankenhäuser, Seniorenheime, Unterbringungen für behinderte Menschen oder
Justizvollzugsanstalten.“

4 Ist der Handel erfasst?
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Stufe 2: Welcher ungeschützte Kunde 
bekommt noch Gas?

4 Problem:

§ Eine klare Abschaltreihenfolge ist weder gesetzlich noch behördlich
geregelt!

§ Bisher wurden keine einheitlichen Kriterien zu Grunde gelegt.

§ Folgende Punkte wurden teilweise berücksichtigt:

- Unterbrechbare oder ununterbrechbare Kapazitäten?

- Zerstörung von Produktionsmitteln

- Umweltschäden bei Unterbrechung der Gasversorgung

- Produktion von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs
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Stufe 2: Was macht die BNetzA alias 
Bundeslastverteiler?

„Um diese Aufgabe im Falle der Notfallstufe
wahrnehmen zu können, muss der
Bundesnetzagentur im Lastverteilerfall das
Lastabwurfpotenzial der einzelnen
Gasverbraucher bekannt sein. Auch müssen
im Rahmen der dann anzustellenden
Ermessensentscheidungen verschiedene
Kriterien (Branche, Reaktionszeiten zur
Abschaltung, vertraglich vereinbarte
Kapazität u. a.) bewertet werden können,
um die Auswirkungen einer Gefährdung bzw.
Störung der Gasversorgung so gering wie
möglich zu halten. Diese
Auskunftsverfügung dient der vorsorglichen
Erhebung der dazu erforderlichen Daten.“
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Stufe 2: Inhalte der Datenabfrage (1)
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Stufe 2: Inhalte der Datenabfrage (2)
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Bedeutung des produzierten Gutes
4 Ist Ihr Unternehmen Hersteller/Vertreiber eines kritischen Produktes?
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Lastverteilung Gas – Mitteilung der 
BNetzA vom 17.05.2022 (1)

4 Kernaussagen/Reihenfolge:
§ Größe der Anlage und Gasbezug und somit Wirkung

einer Gasversorgungsreduktion

§ Vorlaufzeit zur Gasbezugsreduktion bzw. eines
geordneten Herunterfahrens der Produktionsanlagen
oder benötigte Vorlaufzeit zur Anpassung der
Produktionsketten an einen verminderten Bezug

§ Zu erwartende (volks-/betriebs-) wirtschaftliche
Schäden (Vermeidung dauerhafter Schäden)

§ Kosten und Dauer der Wiederinbetriebnahme nach
einer Gasversorgungsreduktion (Umweltschäden)

§ Bedeutung für die Allgemeinheit (Gesundheit und
Versorgung mit lebenserforderlichen Gütern)

§ Art der Abschaltung:

„ratierliche, branchen- und engpassspezifische
Versorgungsreduktion“
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Lastverteilung Gas – Mitteilung der 
BNetzA vom 17.05.2022 (2)

4 Achtung: Die Ausführungen gelten nur für Kunden mit einer
Anschlusskapazität von 10 MWh/h!!!

4 Ist die Rechtslage damit eindeutig:

„Eine klare und immer gültige Wertigkeit dieser Kriterien kann 
weder aus einzelnen Normen, noch aus dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz oder aus faktischen Umständen 
hergeleitet werden.“
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Agenda

1. Hintergrund und aktuelle Situation

2. Gasmangellage – Was passiert?

3. Geschützt oder ungeschützt – Was gilt für Lebensmittel?

4. Handlungsoptionen
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Handlungsoptionen: 
4 Schritt 1: Geschützter Kunde nach § 53a EnWG?

4 Schritt 2: Anfrage der BNetzA erhalten und beantwortet?

4 Schritt 3: Falls Ihr Unternehmen keine Anfrage erhalten hat:

§ Ist Ihrem Anschlussnetzbetreiber bekannt, was das Unternehmen macht?

§ Falls nein: Informieren Sie den Netzbetreiber über die Folgen einer
Abschaltung; gerade für Unternehmen, deren Produkte der BSI-KritisV
unterfallen, werden wohl einen weitreichenden Schutz genießen.

4 Schritt 3: Beobachten sie aktuelle Rechtsentwicklungen

4 Schritt 4: Zum Thema Schutzschriften …
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

Jens Panknin, BBH Köln 
Tel +49 (0)221 650 25-105 www.die-bbh-gruppe.de
jens.panknin@bbh-online.de                                                                                                      www.bbh-blog.de

twitter.com/BBH_online · instagram.com/die_bbh_gruppe

mailto:jens.panknin@bbh-online.de

